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Abwerben am Arbeitsplatz durch dortige Anrufe

Ein Personalberatungsbüro war auf der Suche nach neuen Arbeitnehmern für ihren Auftraggeber im Vertriebsbereich. Hierzu rief es mehrere Mitarbeiter über das Festnetz der Firma sowie über das für Dienstgespräche zur Verfügung gestellte Mobiltelefon an. Die betroffene Firma war der Ansicht, dass dieses Handeln wettbewerbswidrig sei und beantragte den Erlass einer Untersagungsverfügung. Das Landgericht gab der Klage statt. Hiergegen legte das betroffene Unternehmen Revision ein. 

Der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung des Landgerichtes auf. Normalerweise sei das Abwerben der Mitarbeiter eines anderen Unternehmens erlaubt. Anders sei dies nur dann, wenn dies mit unlauteren Mitteln geschehe. Hiervon sei auszugehen, wenn eine Kontaktaufnahme über die Telefone/Diensthandys des Arbeitgebers erfolge, die über eine erste kurze Kontaktaufnahme hinausgehe. Das Landgericht müsse noch weitere Feststellungen darüber erheben, inwieweit es sich bei den Anrufen lediglich um eine erste Kontaktaufnahme gehandelt habe. 

BGH vom 09.02.2006, Az. I ZR 73/02

Videoüberwachung in einem Lufttransportzentrum

Ein Lufttransportunternehmen beschloss in einer Betriebsvereinbarung die Einführung einer Videoüberwachungsanlage innerhalb seiner Betriebsstätte. Dies geschah im Rahmen eines Einigungsstellenverfahrens. Konkret ging es um die Überwachung der Hallenzugänge und den Bereichen der Security-Cage und der Verladerampe. Nach dem Inhalt der Betriebsvereinbarung durfte eine Auswertung der Aufnahmen nur im Falle des Abhandenkommens einer Warenlieferung erfolgen. Sie dürfe jedoch nicht zum Zwecke der Verhaltens- und Leistungskontrolle der dort beschäftigten 200 bis 250 Mitarbeiter erfolgen. Nach dem Ablauf von dreißig Jahren seien die Videoaufzeichnungen zu löschen. Der Betriebsrat wandte sich gegen diesen Spruch der Einigungsstelle. 

Das Landesarbeitsgericht Köln stellte fest, dass der Spruch der Einigungsstelle wirksam ergangen ist. Zwar werde durch die Einführung eines Videoüberwachungssystems massiv in die Persönlichkeitsrechte der dort beschäftigten Arbeitnehmer eingegriffen. Dies könne jedoch zulässig sein, wenn der Eingriff unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers als verhältnismäßig anzusehen sei. Hiervon sei im vorliegenden Fall auszugehen. Das Ziel der Vorbeugung von kriminellen Machenschaften sei als legitimes Ziel anzusehen. Sie sei auch angemessen, weil die Überwachung durch Wachpersonal mit einem großen Aufwand verbunden sei und dadurch die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter nicht unbedingt besser gewahrt würden. Die Videoüberwachung sei auch angemessen, weil sie nur an einigen wichtigen Stellen erfolge und auch nicht heimlich geschehe. 

LAG Köln vom 19.01.2005, 7 TaBV 53/04

Fristlose Kündigung wegen grundloser Ohrfeige und sexueller Belästigung

Ein aus Russland stammender Bandarbeiter bot einer Arbeitskollegin ein paar Bonbons an. Als diese ablehnte, ohrfeigte er sie grundlos. Darüber hinaus versuchte er, sie mehrfach auf die Wange zu küssen. Die Kollegin konnte sich aufgrund einer körperlichen Behinderung gegen diese Zudringlichkeiten kaum zur Wehr setzen. Schließlich trank er Alkohol, obwohl dies an der Arbeitsstelle untersagt war. Der Arbeitgeber kündigte ihm fristlos, ohne ihn zuvor abgemahnt zu haben. Bei der Anhörung war der Betriebsrat nicht auf die russische Staatsangehörigkeit sowie die unzureichenden Sprachkenntnisse des Bandarbeiters, sondern nur über die Ohrfeige sowie die Kussversuche unterrichtet worden. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die fristlose Kündigung rechtmäßig gewesen sei. Bereits das Schlagen eines Kollegen sei als eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten anzusehen. Dies gelte erst Recht dann, wenn die Schläge ohne erkennbaren Grund wie etwa einer vorhergehenden Auseinandersetzung erfolgt seien. Der betroffene Arbeitnehmer könne unter solchen Umständen grundsätzlich nicht erwarten, dass ihn der Arbeitgeber lediglich an einen anderen Arbeitsplatz versetze. Dies sei für ihn nämlich generell nicht zumutbar. In einem solchen Falle bedürfe es normalerweise auch keiner Abmahnung. Schließlich sei auch der Bettriebsrat ordnungsgemäß angehört werden. Es reiche auch, wenn dieser über alle wesentlichen Umstände des Tatgeschehens informiert worden sei. 

BAG vom 06.10.2005, Az. 2 AZR 280/04

Nachträgliche Klagezulassung wegen einem Krankenhausaufenthalt

Ein Elektroinstallateur erhielt von seinem Arbeitgeber aufgrund von Fehlzeiten und seines exzessiven Alkoholgenusses über einen längeren Zeitraum die fristlose Kündigung. Dieses Schreiben war ihm bereits vor fast 2 Wochen angekündigt worden. Der betroffene Arbeitnehmer klagte erst einen Monat nach Zugang der Kündigungsschutzklage und bat um nachträgliche Zulassung. Er begründete dies damit, dass er sich seit dem Erhalt der Kündigung in eine Fachklinik zur Entgiftung eingewiesen worden sei. Er habe bis zu der Entlassung nach fast einem Monat die Station nicht verlassen dürfen. 

Das Landesarbeitsgericht Köln schloss sich der Ansicht der Vorinstanz an und lehnte eine nachträgliche Zulassung der Klage ab. Es reiche hierfür nicht bereits aus, dass der Betroffene sich in einer Klinik aufgehalten und die Station nicht habe verlassen dürfen. Er müsse schon näher darlegen, weshalb er nicht in der Klinik eine Klage formuliert bzw. einen Dritten damit beauftragt habe. Ebenso hätte er die Klage telefonisch an die Arbeitsagentur übermitteln können. 

LAG Köln vom 01.03.2006, Az. 3 Ta 23/06

Nachträgliche Klagezulassung wegen psychischer Erkrankung

Ein Angestellter wurde wegen wiederholter Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten und aufgrund einer längerfristigen erkrankungsbedingter Arbeitsunfähigkeit von seinem Arbeitgeber gekündigt. Er erhob erst nach über einem Monat die Klage und beantragte die nachträgliche Klagezulassung. Dabei berief er sich darauf, dass er unter einer depressiven Erkrankung leide, die u.a. Antriebsschwäche zur Folge habe. 

Die Richter des Landesarbeitsgerichtes lehnten dies ab. Da Vorliegen einer psychischen Erkrankung reiche für sich genommen nicht aus, um eine nachträgliche Zulassung der Klage zu rechtfertigen. Dies gelte auch dann, wenn dadurch die Steuerungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt gewesen sei. Der Kläger müsse deutlich machen, dass ihm hierdurch die rechtzeitige Einreichung der Klage unmöglich gewesen ist. 

LAG Köln vom 09.03.2006, Az. 14 Ta 21/06
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